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Arbeitnehmer

Kosten der doppelten Haushalts-
führung auch bei gleichzeitiger 
Arbeitstätigkeit am Hauptwohnsitz 
absetzbar

Ein Arbeitnehmer, der neben seiner 
Hauptwohnung am weiter entfernt 
liegenden Arbeitsort eine zusätzliche 
Wohnung unterhält, führt einen dop-
pelten Haushalt und kann bestimmte 
Kosten hierfür steuerlich als Wer-
bungskosten berücksichtigen.

Der Angestellte eines Bundestags-
abgeordneten hatte seinen Haupt-
wohnsitz in Berlin und arbeitete 
auch  hier. Da er auch in Bonn arbei-
ten musste, mietete er sich dort 
eine Zweitwohnung und machte 
12.200 DM als  Kosten der doppelten 
Haushaltsführung steuerlich geltend. 
Das Finanzamt erkannte dies nicht 
an, weil der Angestellte auch am Ort 
seines Hauptwohnsitzes Berlin be-
schäftigt war. Hiergegen klagte der 
Angestellte.

Der Bundesfi nanzhof gab ihm Recht 
und entschied, dass die Kosten der 
doppelten Haushaltsführung auch 
dann abzugsfähig sind, wenn ein Teil 
der Arbeit am Hauptwohnsitz erledigt 
wird.

Aufwendungen für Bewirtung
und Werbegeschenke eines 
 Arbeitnehmers im Außendienst

Ein Außendienstmitarbeiter machte 
in seiner Einkommensteuererklärung 
Aufwendungen für Bewirtung und 
Werbegeschenke an Kunden seines 
Arbeitgebers geltend. Sein Aufga-
benbereich bestand in der Akquisition 
und Betreuung von Kunden. Finanz-
amt und Finanzgericht erkannten die 
Aufwendungen nicht als Werbungs-
kosten an, weil der Außendienstmit-
arbeiter keine erfolgsabhängige Ein-
nahmen erzielt habe.

 1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

 2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

 3  Für den abgelaufenen Monat.
 4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
 5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bank-

arbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfi ehlt sich 
das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen möchten die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche 
vor dem Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den Krankenkassen abgestimmt werden. 
Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Termine September 2007
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung 1 Scheck2

Lohn-/Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3 10.09.2007 13.09.2007 07.09.2007

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Einkommen-/Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 10.09.2007 13.09.2007 07.09.2007

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag 10.09.2007 13.09.2007 07.09.2007

Umsatzsteuer 4 10.09.2007 13.09.2007 07.09.2007
Sozialversicherung 5 26.09.2007 entfällt entfällt

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat September 2007 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl 
aktueller Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen 
 Steuern, Wirtschaft und Recht zusammengestellt.

Mit dem Jahressteuergesetz 2007 hat der Gesetzgeber die Möglich-
keit eingeführt, Geschenke an Geschäftsfreunde bis zu 10.000 € pro 
Empfänger und Jahr, die beim Empfänger als Einnahme zu versteuern 
sind, pauschal zu versteuern. Nach Ansicht des Bundesministeriums 
der Finanzen fallen auch die abzugsfähigen Geschenke mit einem 
Wert bis zu 35 € darunter.

Können bei einer Betriebsveräußerung oder Betriebsaufgabe nicht 
alle Schulden getilgt werden, bleiben die Schulden betrieblich bedingt. 
Die später zu zahlenden Schuldzinsen können als nachträgliche 
 Betriebsausgaben abgezogen werden. Dies gilt allerdings nur unter 
der Voraussetzung, dass das Aktivvermögen auch vollständig veräußert 
wird.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!
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Der Bundesfi nanzhof stellt in seiner 
Entscheidung klar, dass es nicht allei-
ne darauf ankommt, dass ein Arbeit-
nehmer umsatz- oder erfolgsabhän-
gige Einnahmen erzielt. Der Bezug 
variabler Bezüge sei nur ein gewich-
tiges Indiz, weil es der Arbeitnehmer 
dann in größerem Umfang selbst in 
der Hand habe, die Höhe seiner Be-
züge zu beeinfl ussen. Im entschie-
denen Fall hatte der Außendienstmit-
arbeiter Anspruch auf eine gestaffelte 
Umsatzprovision.

Der Bundesfi nanzhof hat den Fall an 
das Finanzgericht zurückverwiesen, 
weil noch weitere Prüfungen des 
Falles vorzunehmen sind.

Eintragung eines Lohnsteuer-
freibetrags nicht bindend für die 
Einkommensteuerveranlagung

Die Eintragung eines Lohnsteuerfrei-
betrags wegen glaubhaft gemachter 
Werbungskosten ist für die spätere 
Einkommensteuerveranlagung nicht 
bindend. Bei der Veranlagung sind 
Finanzamt und Arbeitnehmer an die 
Entscheidung des Finanzamts im 
 vorausgegangenen Ermäßigungsver-
fahren weder rechtlich noch tatsäch-
lich gebunden. Die Eintragung des 
Freibetrags auf der Lohnsteuerkarte 
steht unter dem Vorbehalt einer spä-
teren Nachprüfung. Dies ergibt sich 
aus einem Beschluss des Bundes-
fi nanzhofs.

Ein Arbeitnehmer hatte für seine 
Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte die längere Strecke in 
Ansatz gebracht. Auf dieser Strecke 
konnte er, so seine Aussage, trotz ge-
legentlicher Verkehrsstörungen seine 
Arbeitsstätte schneller erreichen. 
Dieser Auffassung folgend, wurde 

im Rahmen des Lohnsteuerermäßi-
gungsverfahrens ein Freibetrag auf 
der Lohnsteuerkarte eingetragen. Im 
Zuge der Einkommensteuerveranla-
gung kam das Finanzamt zu dem Er-
gebnis, dass die angegebene Strecke 
nicht offensichtlich verkehrsgünstiger 
war. Deshalb wurde lediglich die kür-
zere Entfernung für seine Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
anerkannt.

Grundstückseigentümer/
Vermieter

Bescheinigungen der Denkmal-
behörde nach dem 31.12.1998 
nicht für das Finanzamt bindend

Erhöhte Absetzungen für Gebäude in 
Sanierungsgebieten oder Baudenk-
male setzen voraus, dass durch die 
Baumaßnahmen kein Neubau oder 
bautechnisch neues Gebäude ent-
steht. Dies zu beweisen ist schwie-
rig.

2005 hatte der Bundesfi nanzhof 
entschieden, dass nur die Gemein-
de- oder Denkmalbehörde (Beschei-
nigungsbehörde) Baumaßnahmen 
prüfen kann. Insofern war die von der 
Bescheinigungsbehörde getroffene 
Entscheidung für das Finanzamt bin-
dend.

Das Bundesfi nanzministerium hat 
nun erklärt, dass die Entscheidung 
des Bundesfi nanzhofs nur für vor dem 
01.01.1999 erteilte Bescheinigungen 
gilt. Durch nach dem 31.12.1998 er-
teilte Bescheinigungen wird das Fi-
nanzamt nicht gebunden. Es kann 
die steuerrechtlich bedeutsamen Tat-
bestandsmerkmale eigenständig prü-
fen. So kann das Finanzamt selbst 
entscheiden, ob ein Neubau vorliegt.

Keine steuerliche Berücksich-
tigung von Aufwendungen für 
leer stehende Wohnungen ohne 
Vermietungsaktivitäten

Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung 
liegen vor, wenn die Aufwendungen 
in einem objektiven wirtschaftlichen 

Zusammenhang mit den Mietein-
nahmen stehen. Die Aufwendungen 
müssen durch die Absicht einer Ein-
nahmeerzielung veranlasst sein.

Aufwendungen für eine leer stehen-
de Wohnung sind als vorab entstan-
dene Werbungskosten abziehbar, 
wenn ernsthafte Vermietungsabsich-
ten bestehen und die Wohnung nur 
vor übergehend leer steht. Steht hin -
gegen eine Wohnung jahrelang leer 
und liegen keine Vermietungsak-
tivitäten des Eigentümers vor, ist 
ein Werbungskostenabzug wegen 
fehlender Einkünfteerzielungsabsicht 
nicht möglich.

Das Finanzgericht Köln hielt bei einer 
drei Jahre leer stehenden Wohnung 
bei Durchführung von lediglich zwei 
Besichtigungsterminen und Aufgabe 
nur einer Vermietungsanzeige die 
Einkünfteerzielungsabsicht nicht für 
ausreichend nachgewiesen. Das Fi-
nanzgericht war der Ansicht, dass der 
Eigentümer sich nicht ernsthaft um 
die Vermietung der Wohnung bemüht 
habe und versagte den Werbungs-
kostenabzug.

Der Bundesfi nanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Zurückbehaltungsrecht eines 
Mieters bei fehlender Neben-
kostenabrechnung

Einer vom Brandenburgischen Ober-
landesgericht getroffenen Entschei-
dung lag folgender Sachverhalt zu 
Grunde: Der Vermieter hatte einen 
Mietvertrag wegen fehlender Neben-
kostenzahlungen gekündigt. Der Mie-
ter bestritt einen Mietrückstand und 
verwies darauf, dass er wegen feh-
lender Nebenkostenabrechnungen 
zur Verrechnung mit aktuellen Vo-
rauszahlungen berechtigt gewesen 
wäre.

Nach Ansicht des Gerichts ist eine 
ordentliche Kündigung des Mietver-
trags möglich, wenn der Mieter über 
einen längeren Zeitraum unpünktlich 
oder zu wenig zahlt. Im Rahmen ei-
ner Gesamtwürdigung könne jedoch 
nicht unberücksichtigt bleiben, dass 
der Vermieter seinen Pfl ichten nicht 
ordnungsgemäß nachgekommen sei, 
da er keine Nebenkostenabrechnung 
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vorgelegt habe. Der Mieter habe des-
halb berechtigt die Betriebskostenvo-
rauszahlungen zurückbehalten. Die 
Kündigung sei deshalb unwirksam.

Unternehmer

Sofortversteuerung auch bei 
mehrjährigen Kaufpreisraten

Ein Freiberufl er hatte seine Praxis 
veräußert und den Kaufpreis in Raten 
erhalten. Er war der Ansicht, dass er 
die Einkünfte bei Zufl uss der Einnah-
men versteuern könne. Dies stand 
jedoch im Gegensatz zur gesetz-
lichen Regelung, nach der nur dann 
ein Wahlrecht besteht, wenn der 
Kaufpreis als Leibrente gezahlt wird. 
Grundsätzlich sind die Einkünfte im 
Jahr der Veräußerung zu versteuern. 
Unter bestimmten Voraussetzungen 
gibt es steuerliche Ermäßigungen 
(Freibetrag, ermäßigter Steuersatz, 
so genannte 1/5 Regelung). Bei einer 
Leibrente werden die zugefl ossenen 
Beträge dem Buchwert des übertra-
genden Vermögens gegenüber ge-
stellt und der übersteigende Betrag 
als laufende Einkünfte besteuert.

Der Bundesfi nanzhof sieht keinen 
Grund, von diesen Regelungen ab-
zuweichen. Bei einer Zahlung des 
Veräußerungspreises für einen über-
tragenden Betrieb in Raten bleibt es 
bei der Sofortversteuerung als Nor-
malfall.

Geschenke unter 35 Euro können 
der Pauschalierung der Einkom-
mensteuer unterliegen

Seit 2007 haben Unternehmer bei 
betrieblich veranlassten Sachzuwen-
dungen und Geschenken die Mög-
lichkeit, eine Pauschalsteuer von 
30 % zu leisten. Als Folge muss der 
Empfänger die Zuwendung nicht ver-
steuern. Auf Anfrage des Deutschen 
Steuerberaterverbandes e.V. hat das 
Bundesministerium der Finanzen im 
Vorgriff auf ein noch herauszuge-
bendes Verwaltungsschreiben Fol-
gendes klargestellt:

▀ Die Pauschalierungsmöglich keit 
bei Geschenken an Personen, die 
nicht Arbeitnehmer des Unterneh-
mers sind, umfasst auch Geschenke 
mit einem Wert bis einschließlich 
35 €. Der Unternehmer darf seine 
Wahl, ob er von der Pauschalierung 
Gebrauch machen will, nur einheitlich 
für alle innerhalb eines Wirtschafts-
jahres gewährten Zuwendungen an 
Geschäftspartner und Arbeitnehmer 
ausüben.

▀ Aufwendungen für Geschenke an 
einen Nichtarbeitnehmer, die 35 € 
pro Wirtschaftsjahr nicht übersteigen, 
dürfen nach dem Einkommensteuer-
gesetz als Betriebsausgabe abgezo-
gen werden. Die darauf entfallende 
Pauschalsteuer ist ebenfalls als Be-
triebsausgabe zu berücksichtigen. 
Dies gilt auch dann, wenn Geschenk 
plus 30 %ige Pauschalsteuer den 
Betrag von 35 € überschreiten.

Beispiel:

Ein Unternehmer schenkt einem 
Geschäftspartner einen Blumen-
strauß im Wert von 30 €. Darüber 
hinaus wählt er die Pauschalie-
rung der Einkommensteuer für 
den Geschäftspartner in Höhe 
von 30 % (30 % von 30 € = 9 €). 
Die Aufwendungen für den Blu-
menstrauß und die pauschalierte 
Steuer von insgesamt 39 € sind 
als Betriebsausgabe abzugs fä hig. 
Der Empfänger des Geschenks 
ist von der Steuerübernahme zu 
unterrichten.

Schärfere Kontrollen bei der 
Künstlersozialversicherung

Verwerter künstlerischer Tätigkeiten 
werden in Zukunft nicht mehr durch 
die Künstlersozialkasse, sondern 
durch die Deutsche Rentenversiche-
rung geprüft. Zweck dieser Maßnah-
me ist eine fl ächendeckende Erfas-
sung und Überprüfung, damit die 
Abgabensätze stabil gehalten wer-
den können.

Mit dem Ziel einer systematischen 
Überprüfung der Versichertenanga-
ben wird die Künstlersozialkasse ab 
2008 außerdem jährlich wechselnde 
Stichproben in Höhe von mindestens 
5 % der Versicherten durchführen. 
Wegen der schwankenden Einnah-
men bleibt es zwar dabei, dass 
die Versicherten ihr voraussichtliches 
Arbeitseinkommen für das folgende 
 Kalenderjahr möglichst objektiv selbst 
einschätzen. Geprüfte Versicherte er-
halten zukünftig aber einen Fragebo-
gen, der verbindliche Angaben über 
die tatsächlichen Arbeitseinkommen 
der letzten vier Jahre verlangt und 
zusammen mit dem Einkommen-

Abzug von Schuldzinsen 
nach Betriebsaufgabe

Schuldzinsen können nicht will-
kürlich einer bestimmten Ein-
kunftsart zugeordnet werden. Für 
den Abzug als Betriebsausgaben 
oder Werbungs kos ten ist der 
objektive wirtschaftliche Zusam-
menhang der Schuldzinsen mit 
einer Einkunftsart maßgebend.

Der Bundesfi nanzhof hat noch-
mals klar gestellt, dass Schuld-
zinsen für betrieblich begründe-
te Verbindlichkeiten nur dann 
in voller Höhe als nachträgliche 
Betriebsausgaben abgezogen 
werden können, wenn die Ver-
bindlichkeiten nicht durch Ver-
wertung des Aktivvermögens ge-
tilgt werden konnten.

Werden Teile des Aktivvermö-
gens nicht verkauft und in das 
Privatvermögen überführt, sind 
auch die Schulden bis zur Höhe 
des Wertes der entnommenen 
Wirtschaftsgüter dem Privatver-
mögen zuzuordnen. Dabei kön-
nen die ehemals betrieblichen 
Schuldzinsen abgezogen werden, 
wenn die in das Privatvermögen 
entnommenen Wirtschaftsgüter 
im Rahmen einer anderen Ein-
kunftsart genutzt werden.

Im entschiedenen Fall hatte ein 
Handelsvertreter bei Betriebsauf-
gabe ein Darlehen von 65.000 € 
nicht getilgt, gleichzeitig aber den 
bis dahin betrieblich genutzten 
Teil seines Einfamilienhauses so-
wie zwei Kraftfahrzeuge entnom-
men. Der Teilwert der entnom-
menen Wirtschaftsgüter betrug 
94.000 €. Das Gericht verneinte 
den Schuldzinsenabzug mit dem 
Hinweis, der Vertreter hätte diese 
Wirtschaftsgüter vorrangig zur Til-
gung des betrieblichen Darlehens 
einsetzen, ggf. sein Einfamilien-
haus verkaufen müssen.




